
1. Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Ausführungen und Entwürfe der Teilpläne zur 

demographischen Entwicklung I.1 und den Querschnittaufgaben II.4 nach Beratung zur 

Kenntnis. 

2. Der Jugendhilfeausschuss beschließt den Kinder- und Jugendförderplan. 

 


